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Ich bin selbständiger Landwirt.
Bei Erntespitzen helfe ich bei ei-
nem Lohnunternehmer in der
Region aus. Dabei fahre ich mit
den Maschinen des Lohnunter-
nehmers. Meine Arbeitsstunden
stelle ich ihm in Rechnung. Ist
dieses Vorgehen richtig?

Die Unterscheidung der er-
werbstätigen Personen in un-
selbständig und selbständig er-
werbstätige Personen ist in den
Sozialversicherungsgesetzen
zwingend festgelegt. Im Bereich
der AHV, IV und EO hat die Un-
terscheidung zur Folge, dass
entweder der Arbeitgeber für die
Anmeldung und korrekte Ab-
rechnung verantwortlich ist. Ei-
ne andere Möglichkeit ist, dass
Selbständigerwerbende selber
auf ihrem Einkommen die Sozi-
alversicherungsbeiträge ent-
richtet.

In der Arbeitslosenversiche-
rung, der beruflichen Vorsorge
und der obligatorischen Unfall-
versicherung sind grundsätzlich
nur die Arbeitnehmenden bei-
tragspflichtig beziehungsweise

versichert. Die Unterscheidung
beziehungsweise korrekte Zu-
weisung zu der Kategorie der
Selbständigerwerbenden oder
der Arbeitnehmenden ist somit
von grosser Bedeutung.

Richtlinien des Bundes
helfen weiter

Aufgrund der vorliegenden
Angaben lässt sich in Ihrem Fall
eindeutig auf ein Arbeitsverhält-
nis, also auf einen unselbständi-
gen Nebenerwerb schliessen.
Sie erledigen Arbeiten für einen
Lohnunternehmer und benüt-
zen dazu seine Maschinen. Sie
haben für diese Tätigkeit weder
eine eigene Betriebsstätte noch
tragen Sie ein Unternehmerrisi-
ko. Die Entlöhnung erfolgt auf-
grund der geleisteten Arbeits-
zeit. Ob der Lohnunternehmer
dabei eine Lohnabrechnung er-
stellt oder Sie ihm die geleiste-
ten Arbeitsstunden in Rechnung
stellen, ist für die Beurteilung
unerheblich.

Auch die Tatsache, dass Sie 
in Ihrem Haupterwerb als Selb-
ständigerwerbender registriert

sind, hat auf die Beurteilung kei-
nen Einfluss. 

Nicht immer ist die Beurtei-
lung der sozialversicherungs-
rechtlichen Situation so eindeu-

tig wie in Ihrem Fall. Das Bun-
desamt für Sozialversicherun-
gen hat für die Abgrenzung
Richtlinien erstellt. Aufgrund ei-
nes umfassenden Kriterienkata-
logs kann damit auch in kom-
plexen Einzelfällen eine korrek-
te Zuweisung vorgenommen
werden. Der Entscheid der AHV-
Ausgleichskasse beziehungs-
weise der Suva (bei Suva-Betrie-
ben) ist dafür massgebend, wel-

cher Kategorie eine Tätigkeit zu-
geordnet wird.

Richtig versichert zu sein,
zahlt sich längerfristig aus

Wir empfehlen Ihnen, den
Sachverhalt mit ihrem Arbeitge-
ber anzuschauen. Eine korrekte
Handhabung der Richtlinien
liegt in seinem Interesse, denn
er hat allfällige Konsequenzen
zu tragen. Auch für Sie ist es
wichtig, über den Arbeitgeber
richtig versichert zu sein. Nur so
können Sie Ihren persönliche
Versicherungsschutz der Situa-
tion und den Bedürfnissen an-
passen. Längerfristig zahlt sich
eine korrekte Handhabung aus
und vermeidet Umtriebe. 

Für Fragen zu der sozialversi-
cherungsrechtlichen Situation
bei Nebenerwerb können sich
die Bauernfamilien an die land-
wirtschaftlichen Versicherungs-
beratungsstellen in ihrem Kan-
ton oder an den Beratungs-
dienst von SBV Versicherungen,
Tel. 056 462 51 55, wenden.

Ursula Meier,
SBV Versicherungen
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Selbständig oder nicht: Situation richtig beurteilen
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